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Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für die 
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Kenntnisnahme:

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/3600 - 
Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für die Haushaltsjahre 
2020/2021 - zur Kenntnis.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

 

Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 

(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die 

Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 

nehmen.  

 

Die in diesem Zusammenhang eingegangenen Stellungnahmen der 

Mitgliedskörperschaften sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als 

Einwendungen zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der 

Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021 und deren Anlagen zur Kenntnis 

zu geben.  

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übersandten 15 Mitgliedskörperschaften 

Stellungnahmen zur Höhe der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2020/2021, 

wobei die Stadt Wuppertal federführend für fünf weitere Städte eine gemeinschaftliche 

Stellungnahme abgegeben hat. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat eine eigene 

Stellungnahme übermittelt und auch die gemeinschaftliche Stellungnahme der Stadt 

Wuppertal mitgezeichnet. 

 

Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 - 11 beigefügt.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3600: 

 

1. Ausgangslage 

 

Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 erfolgt nach 

den Regelungen des Umlagengenehmigungsgesetzes. Danach wird vor der Aufstellung 

des Entwurfes der Haushaltssatzung ein Benehmensverfahren mit den Mitgliedskörper-

schaften zur Festsetzung der Höhe der Landschaftsumlage durchgeführt.  

 

Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 

einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die 

Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Haushaltsplanung 

insgesamt. 

 

Die Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde mit Schreiben 

vom 16. Juli 2019 eingeleitet.  

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 6. August 2019 bis zum         

29. August 2019 die folgenden Mitgliedskörperschaften Stellungnahmen zur Höhe der 

Landschaftsumlage für die Jahre 2020/2021 abgegeben. Die Stellungnahmen sind als 

Anlagen 1 bis 11 beigefügt. 

 

 Kreis Heinsberg 

 Kreis Kleve 

 Kreis Mettmann 

 Rhein-Erft-Kreis 

 Kreis Wesel 

 Bundesstadt Bonn 

 Stadt Duisburg 

 Stadt Essen 

 Stadt Mülheim an der Ruhr 

 StädteRegion Aachen  

 Stadt Wuppertal (gemeinschaftliche Stellungnahme) 

 

Die Stadt Wuppertal hat am 9. August 2019 eine gemeinschaftliche Stellungnahme 

abgegeben, stellvertretend für die Städte: 

 

 Leverkusen 

 Mönchengladbach 

 Mülheim an der Ruhr 

 Oberhausen und 

 Remscheid 

 

Diese wird im weiteren Text „gemeinschaftliche Einwendung“ genannt. Die Stadt Mülheim 

an der Ruhr hat eine eigene Stellungnahme übermittelt und auch die gemeinschaftliche 

Stellungnahme der Stadt Wuppertal mitgezeichnet. 
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2. Zulässigkeit der Einwendungen 

 

Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften zur Festsetzung des Umlagesatzes 

ergeben sich aus § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in Verbindung mit  

§ 55 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW).  

 

§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut: 

 

„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 

 

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung einzuleiten. 

 

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmens-

herstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung 

mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist vor Beschlussfassung über 

die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung 

zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher 

Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.“ 

 

In analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW sind die im Rahmen der Benehmens-

herstellung eingegangenen Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften als Einwen-

dungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO NRW zu werten und der Landschaftsversammlung 

zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung und deren Anlagen zur 

Kenntnis zu geben. 

 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gem. § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken.   

 

 

3. Inhaltliche Würdigung der Einwendungen 

 

3.1 Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur Reduzierung 

der Umlagesätze für die Jahre 2020 und 2021 

 

In nahezu allen eingegangenen Stellungnahmen wird ausgeführt, der LVR möge weitere 

positive Ertrags- und Aufwandseffekte, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel, umlagesenkend bei der Festlegung des 

Umlagesatzes für die Jahre 2020/2021 berücksichtigen.  

 

Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Zum Zeitpunkt der Benehmenseinleitung gemäß § 23 Abs. 2 LVerbO NRW in Verbindung 

mit § 55 Abs. 2 KrO NRW mit den Mitgliedskörperschaften am 16. Juli 2019 lag die 

Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29. Juli 2019 noch nicht vor und konnte daher 

bei den Planungen zur Umlagesatzgestaltung nicht berücksichtigt werden. 

 



 

4 

Die Umlageberechnung des LVR basiert somit auf der im Festsetzungserlass des Landes 

NRW vorgenommenen Berechnung zum GFG 2019, die am 16. Januar 2019 veröffentlicht 

wurde. Für die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisungen der 

Jahre 2020 und 2021 wurden darüber hinaus pauschale Annahmen auf der Grundlage 

eigener Prognosen getroffen. 

 

Der LVR hat die Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, nach deren Veröffentlichung am   

29. Juli 2019, selbstverständlich umgehend bewertet. Danach ergeben sich für den LVR 

bei den Allgemeinen Deckungsmitteln (Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen) 

gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung im Jahr 2020 Mehrerträge in Höhe von rd. 

59,3 Mio. Euro. Trotz dieser sich abzeichnenden Verbesserungen ist für die Einbringung 

des Doppelhaushaltes 2020/2021 am 4. September 2019 keine Änderung der 

Umlagesätze vorgesehen. Folgende Gründe sind dafür ausschlaggebend:  

 

Das Ministerium weist darauf hin, dass die Arbeitskreisrechnung den nordrhein-

westfälischen Kommunen eine frühzeitige, aber vorläufige Orientierung über das nächste 

Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung 

bekannten Datenlage geben soll. Spätere Abweichungen gegenüber der offiziellen 

Modellrechnung können nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass die Referenzperiode für den Steuerverbund noch bis Ende September 

2019 läuft. 

 

Darüber hinaus sind die Dezernate im LVR bereits aufgefordert worden, notwendige 

Veränderungen zu den Planansätzen, sofern sie erheblich sind, zum Veränderungsnach-

weis zu melden.  

 

Das Sozialdezernat hat aktuell im Rahmen seines Finanzcontrollings eine Prognose des 

Bewirtschaftungsverlaufs auf das Jahresergebnis 2019 erstellt und daraufhin die 

Planungsgrundlagen, die den Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2020/2021 zugrunde 

liegen, überprüft. Mit den Nachtragshaushalten 2017, 2018, dem Haushalt 2019 und dem 

Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 sind die Planansätze im Sozialbereich an der 

untersten Einschätzungsbreite kalkuliert worden. Für das Jahr 2019 zeichnen sich nach 

der Prognose nunmehr Planverfehlungen bei den Aufwendungen in Höhe von 40 Mio. 

Euro ab, die im Wesentlichen durch höhere Abrechnungen der örtlichen Ebene im 

Rahmen der summarischen Abrechnung begründet sind.  

 

Die Überprüfung der Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2020 und 2021 im Sozial-

bereich hat ergeben, dass Plananpassungen im Aufwandsbereich von jeweils 30 Mio. Euro 

(60 Mio. Euro für den Doppelhaushalt 2020/2021) notwendig sind.  

 

Die Erstellung des vollständigen Veränderungsnachweises dauert noch bis Ende 

November 2019 an.  

 

Sofern sich aus dem Veränderungsnachweis und aus der Modellrechnung des Landes zum 

GFG 2020 im Herbst 2019 Erkenntnisse ergeben, die ggfls. eine Anpassung der Umlage-

sätze möglich machen, werden diese noch bis zur Verabschiedung des Haushaltes 

2020/2021 am 16. Dezember 2019 berücksichtigt. 
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3.2 Kostenneutralität der BTHG-bedingten Aufgabenverlagerungen  

 

Insbesondere die kreisfreien Städte regen an, der LVR möge die Aufgabenverlagerungen 

aufgrund der Zuständigkeitsverschiebungen im Zusammenhang mit der dritten Reform-

stufe des BTHG für die Mitgliedskörperschaften haushaltsneutral gestalten. Die Umlage-

erhöhungen des LVR sollten dabei auf die durch Aufgabenverlagerungen entstehenden 

Haushaltsentlastungen bei den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe begrenzt 

werden. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Durch die dritte Stufe der Reform der Eingliederungshilfe im Rahmen des BTHG sowie 

durch das zum 1. Januar 2018 in Kraft getretene Ausführungsgesetz zum BTHG für NRW 

(AG-BTHG NRW) werden sich die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe ab dem 

Jahr 2020 in erheblichem Umfang verändern. Dies wird auch erkennbar strukturelle und 

finanzwirtschaftliche Spuren im LVR-Haushalt hinterlassen. 

 

Die Jahre des Doppelhaushaltes 2020 und 2021 fallen dabei in die Umstellungsphase der 

dritten Reformstufe des BTHG, in der die im Landesrahmenvertrag fixierten Regelungen 

und Instrumente zunächst in der Fläche umgesetzt und erprobt werden müssen. Die 

finanzwirtschaftlichen Belastungen, die sich nachhaltig durch die BTHG-Reform ergeben 

werden, können derzeit noch nicht vollständig abgeschätzt werden. 

 

Ursächlich für den Anstieg der Landschaftsumlage im Haushalt 2020/2021 gegenüber dem 

Haushaltsjahr 2019 sind (AG) BTHG-bedingte Aufgabenverlagerungen innerhalb der 

kommunalen Familie, BTHG-bedingte Leistungsanpassungen sowie BTHG-bedingte 

Haushalts-belastungen infolge von Mindererträgen durch erhöhte Einkommens- und 

Vermögensfreigrenzen.  

 

Bei der Bewertung der Umlagesätze durch die Mitgliedskörperschaften ist somit zu 

berücksichtigen, dass diese durch die Aufgabenverlagerungen in ihren eigenen Haushalten 

entlastet werden, während der LVR in seinem Haushalt belastet wird. Insoweit müssen 

diese Verlagerungen auch zu einer Umlagesatzsteigerung führen. Für die kommunale 

Familie sind diese Verlagerungen insgesamt erst einmal haushaltsneutral. Da die 

Umlageerhebung eine andere Streuwirkung hat, kann sich für einzelne 

Mitgliedskörperschaften allerdings im Ergebnis eine Be- oder Entlastung ergeben.  

 

Bereinigt um die BTHG-bedingten Effekte auf den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 

in Höhe von 15,20%, würde sich rechnerisch ein gegenüber dem Jahr 2019 fast 

unveränderter Umlagesatz von 14,46% ergeben.  

 

3.3 Einsatz der Ausgleichsrücklage zur Umlagesatzgestaltung 

 

Der Kreis Heinsberg und die StädteRegion Aachen führen in ihren Stellungnahmen aus, 

dass der LVR in den Vorjahren Haushaltsverbesserungen erzielen und durch 

erwirtschaftete Jahresüberschüsse die Eigenkapitalbasis stärken konnte. Hieran knüpft 

sich die Anregung, einen teilweisen Einsatz der Ausgleichsrücklage zu prüfen, um die 

Mitgliedskörperschaften zu entlasten. 
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Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2020/2021 erfolgte unter Beachtung der 

einschlägigen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen, wonach der Haushalt grundsätzlich ausgeglichen geplant werden muss. Der 

Doppelhaushalt 2020/2021 sieht dabei erneut einen fiktiven Haushaltsausgleich für die 

Jahre 2020 bis 2024 durch einen angemessenen Einsatz von Mitteln der 

Ausgleichsrücklage vor. 

 

Ein in der Haushaltsplanung bereits vorgesehenes, deutliches Abschmelzen der 

Ausgleichsrücklage könnte die dauerhafte Leistungsfähigkeit des LVR gefährden, da 

unterjährig eintretende, nicht eingeplante Mehrbelastungen, ohne nachträgliche 

Umlageerhöhungen, nur durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage am Jahresende 

ausgeglichen werden könnten. 

 

Die Jahre des Doppelhaushaltes 2020 und 2021 fallen - wie erwähnt - in die Umstellungs-

phase der dritten Reformstufe des BTHG, in der die im Landesrahmenvertrag fixierten 

Regelungen und Instrumente zunächst in der Fläche umgesetzt und erprobt werden 

müssen. Die finanzwirtschaftlichen Belastungen, die sich nachhaltig durch die BTHG-

Reform ergeben werden, können derzeit noch nicht vollständig abgeschätzt werden. 

Belastbare Erkenntnisse dazu werden erst in den nächsten Jahren vorliegen. Vor diesem 

Hintergrund erscheinen ungeplant auftretende Mehraufwendungen, die durch die 

Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden müssten, nicht unwahrscheinlich. 

 

Der Einsatz der Ausgleichsrücklage zur Umlagesatzgestaltung im Rahmen der 

Haushaltsplanung 2020/2021 ist daher nicht vertretbar. 

 

3.4 Unterjähriges Controlling zur zeitnahen Anpassung der Umlagesätze 

 

Der Kreis Mettmann regt an, der LVR möge das unterjährige Finanzcontrolling nutzen, 

um zeitnah, insbesondere bei einem Zweijahreshaushalt, auf finanzwirtschaftliche 

Verbesserungen reagieren zu können und somit zur Entlastung seiner 

Mitgliedskörperschaften beizutragen. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Neben dem mehrstufigen Planungsprozess zur Aufstellung des Haushaltes hat der LVR 

auch ein professionelles Prognoseverfahren etabliert, das den Bewirtschaftungsverlauf 

unterjährig „monitort“. Werden hier erhebliche Abweichungen zu den Planansätzen 

festgestellt, werden entsprechende Anpassungsmaßnahmen eingeleitet. 

 

So wurden aufgrund der unterjährigen Ergebnisse aus den Prognoseverfahren in den 

Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils zeitnah Nachtragshaushalte mit entsprechenden 

Umlagesatzabsenkungen beschlossen. Diese zügigen Reaktionen, um noch im laufenden 

Haushaltsjahr eine Senkung der Landschaftsumlage für die Mitgliedskörperschaften zu 

erreichen, sind ein deutlicher Ausdruck für das „gelebte“ Rücksichtnahmegebot beim LVR. 
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3.5 Verfahren der Benehmensherstellung 

 

Die Kreise Kleve, Wesel und der Rhein-Erft-Kreis reklamieren das Verfahren der 

Benehmensherstellung insoweit, als mit dem Schreiben zur Einleitung der 

Benehmensherstellung keine Detailinformationen zur Entwicklung des Umlagebedarfes 

gegeben werden. Diese würden erst mit der zeitversetzten Versendung des 

Eckpunktepapiers zur Vorbereitung auf die öffentliche Anhörung gegeben und könnten 

insofern nicht in der Stellungnahme berücksichtigt werden. 

 

Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Das Verfahren zur Benehmensherstellung ist gesetzlich sechs Wochen vor der 

Einbringung der Haushaltssatzung einzuleiten. 

 

Gegenstand der Benehmensherstellung ist ausschließlich die Festsetzung des Umlage-

satzes und nicht die Haushaltsplanung im Detail. 

 

Im Rahmen der weiteren Stärkung der Mitwirkungsrechte der Mitgliedskörperschaften 

sieht die Kreisordnung NRW im § 55 seit dem 1. Januar 2019 verpflichtend eine öffent-

liche Anhörung innerhalb der Benehmensherstellung vor, wobei beim LVR eine freiwillige 

Informationsveranstaltung mit den Mitgliedskörperschaften vor der Einbringung des 

Entwurfs der Haushaltssatzung bereits seit vielen Jahren gelebte Praxis ist. In dieser 

nunmehr pflichtigen, öffentlichen Anhörung informiert der LVR seine Mitgliedskörper-

schaften detailliert über die Planungsgrundlagen. 

 

Zur Vorbereitung auf die öffentliche Anhörung hat der LVR rechtzeitig ein umfangreiches 

Eckpunktepapier den Mitgliedskörperschaften zugeleitet, in dem die maßgeblichen 

Aufwands- und Ertragspositionen des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021 und somit die 

Grundlagen für die Umlageberechnung, ausführlich dargestellt werden. 

 

Anregungen der Mitgliedskörperschaften fließen ebenso wie Veränderungen bei den 

Planungsgrundlagen in den sich anschließenden Prozess der Haushaltsberatungen ein. 

 

4. Weiteres Verfahren 

 

Die Stellungnahmen des LVR auf die Einwendungen der Mitgliedskörperschaften werden 

der Landschaftsversammlung Rheinland im Dezember 2019 vor der Verabschiedung des 

Haushaltes 2020/2021 zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet. Die Einwendungen 

selbst sind dieser Vorlage bereits beigefügt. 

 

 

In Vertretung 

 

 

H ö t t e 
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Sachgebiet:
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Herr Reynders
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2 - 20 32 02 - 2020/2021
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Haushalt des LVR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Benehmensverfahren zur Festsetzung der Landschaftsumlage

Sehr geehrte Frau Lubek, sehr geehrte Frau Hotte,

im Rahmen des Benehmensverfahrens zum Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland für die
Haushaltsjahr 2020 und 2021 haben Sie die Absicht geäußert, den Hebesatz der Landschaftsum¬
lage für das Haushaltsjahr 2020 auf 15,20 % sowie für das Haushaltsjahr 2021 auf 15,70 % anhe¬
ben zu wollen.

In Verbindung mit den weiter gestiegenen Umlagegrundlagen geht die Erhöhung des Hebesatzes
der Landschaftsumlage um 0,77 Prozentpunkte für 2020 und nochmals um 0,50 Prozentpunkte für
2021 deutlich über meine Erwartungen hinaus. Unter Anwendung der sich aus der so genannten
Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2020 ergebenden Umlagegrundlagen wird der an den
Landschaftsverband Rheinland zu entrichtende Umlagebetrag für den Kreis Kleve allein in 2020
um rd. 6,4 Mio. € über dem Betrag des Jahres 2019 liegen. Unveränderte Umlagegrundlagen un¬
terstellt, läge der Umlagebetrag in 2021 nochmals um rd. 2,5 Mio. € höher. Da realistischerWeise
mit einem weiteren Anstieg der Umlagegrundlagen gerechnet werden muss, wird die Erhöhung
des Hebesatzes in 2021 tatsächlich zu einem noch stärkeren Anstieg des Umlagebetrages führen.
Dies hat entsprechende Belastungen des Kreishaushaltes zur Folge.

Da Ihrem Schreiben vom 16.07.2019 keine Detailinformationen zur Entwicklung des Umlagebedar¬
fes des Landschaftsverbandes Rheinland zu entnehmen sind, ist es mir im jetzigen Zeitpunkt un¬
möglich, die Angemessenheit der vorgesehenen Umlagehebesätze zu beurteilen. Ich behalte mir
deshalb vor, zu gegebener Zeit eine ergänzende Stellungnahme vorzulegen.

Gleichwohl bitte ich bereits jetzt darum, im weiteren Verlauf der Haushaltsaufstellung und -be-
ratung alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Umlagehebesätze der Haushaltsjahre 2020 und
2021 weniger stark zu erhöhen, als dies nach Ihrer Ankündigung vorgesehen ist. Dies gilt insbe-
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sondere auch für den Fall, dass die allgemeinen Deckungsmittel aus dem Gemeindefinanzaus¬
gleich höher ausfallen sollten, als dies bisher von Ihnen einkalkuliert worden ist.

Mit freundlichen Grüßen
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